
Zentrale Universitätsverwaltung 
Referat I/7 

Universität Augsburg 
Ref. I/7 Prüfungsamt C 
Universitätsstraße 2 
86159 Augsburg 

Präsidiumsgebäude A 
Zimmer: 2083 
Telefon: 0821/598 – 1111 
E-Mail: bachelor-of-arts@zv.uni-augsburg.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr von 8:30-12:00 Uhr

An die/den Vorsitzende(n) des Prüfungsausschusses für die 
„Bachelor of Arts“ Studiengänge 

Antrag auf Anrechnung 
von Sprachkenntnissen / Sprachpraxisleistungen 

durch das Sprachenzentrum bzw. den Lehrstuhl Deutsch als Zweitsprache 
für die „Bachelor of Arts“ Studiengänge

Matrikelnummer: 

Name, Vorname(n): 

Anschrift: Straße, PLZ, Ort 

Telefon / E-Mail: 

Aktuelles Studium: 
Seit dem  WiSe  SoSe studiere ich an der Universität Augsburg im Studiengang 

„Bachelor of Arts“ - mit DaZ/ DaF als Hauptfach 
„Bachelor of Arts“ - mit DaZ/ DaF als Nebenfach 

Sprachleistung(en): Die gewünschten anrechenbaren Leistungen habe ich erbracht an/in: 

Universität/Fachhochschule/Gymnasium 

Ort und Land  

Als Anlage habe ich beigefügt: 

1.) Wenn Leistungen an der Universität Augsburg erbracht: 
Leistungsbestätigung/Lehrveranstaltungs- und Modulbestätigung 

2.) Wenn Leistungen an einer anderen Hochschule/Universität bzw. am Gymnasium erbracht: 
 Bereits erworbene Scheine/Bestätigungen/Zeugnisse etc. (in Kopie) 

→ Die Noten (und Leistungspunkte) sollten darauf ersichtlich sein
→ Voraussetzung für die Unterschrift vom Fachvertreter: Vorlage des Originals + Kopie

Erforderlich für die Antragsannahme im Prüfungsamt: 

Abgabe des vollständig ausgefüllten Antrages (mit Unterschriften von Ihnen und dem Fachvertreter) 
in Original und mit Anlagen (wie o.g.) sowie eine Kopie des kompletten Antrages samt Anlagen. 
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Zum Anrechnungsantrag von Sprachleistungen von Frau / Herrn 

Name, Vorname(n) 

Matrikelnummer: 

Ich beantrage die Anerkennung folgender bisher erbrachter Leistungen für mein „Bachelor of Arts“ Studium: 

Lfd. 
Nr. 

Erbrachte Leistung: Anerkennung im Studiengang: Bitte vom entsprechenden Fachvertreter ausfüllen 
lassen: 

Sprachkenntnisse / Sprachpraxisleistungen - bitte eintragen 

LP 

Genaue Bezeichnung bitte eintragen 

LP Datum, Unterschrift Lehrstuhlstempel Modul-/Prüfungs-/ Veranstaltungstitel 
(z.B. Grundkurs x an der Universität xy / 
Sommerkurs x / Muttersprache x / Abitur…) 

Veranstaltungstitel und Modulsignatur 
(Bitte auch immer die alte Signatur angeben) 
Beispiel:  BacDaZ – SP 1 Nr. 1 und 2 

Datum: Unterschrift der Antragstellerin bzw. des Antragstellers: 

Die Weiterleitung an die/den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übernimmt das Prüfungsamt 
Vom Prüfungsausschuss auszufüllen: 

Der Antrag wird (wie oben beschrieben) genehmigt. 

Datum: __________________ Unterschrift des/der Prüfungsausschussvorsitzenden: 
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Anrechnung von Sprachkenntnissen für die Sprachpraxismodule: Hinweise für Studierende 
des Faches Deutsch als Zweit- und Fremdsprache (DaZ/DaF) 

(Stand: März 2018) 

1. Zuständigkeit und Ansprechpartner

Die Anrechnung für die Sprachpraxismodule im Pflichtbereich der Lehramtsstudiengänge
und des Bachelorstudiums (Haupt- und Nebenfach) erfolgt über den Lehrstuhl für Deutsch
als Zweit- und Fremdsprache. Ihre(n) Ansprechpartnerin finden Sie unter:

https://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/DaF/Beratungsangebote/

Für mögliche Anrechnungen im Wahlbereich des Bachelorstudiums und im Freien Bereich der
Lehramtsstudiengänge wenden Sie sich bitte an das Sprachenzentrum der Universität
Augsburg. Informationen hierzu finden Sie auf der Website des Sprachenzentrums
unter http://www.sz.uni-augsburg.de/anrechnungen.html.

Bitte beachten Sie: Der Lehrstuhl DaZ/DaF bzw. das Sprachenzentrum bestätigen lediglich das
Vorliegen der Voraussetzungen für die Anrechnung. Die eigentliche Anrechnung erfolgt dann
durch einen formalen Antrag, der beim Prüfungsamt einzureichen ist. Es besteht kein Anrecht
auf Anrechnung.

2. Anrechnungsvoraussetzung: offizieller schriftlicher Nachweis

Eine Anrechnung vorhandener Fremdsprachenkenntnisse kann prinzipiell nur bei Vorlage eines
offiziellen schriftlichen Nachweises über die jeweiligen Sprachkenntnisse erfolgen (Zeugnis,
Schein, STUDIS-Auszug o. Ä.). Dies gilt auch für eine mögliche Anerkennung
muttersprachlicher Kenntnisse (vgl. unten Punkt 4).

3. Anrechnung von Sprachleistungen niedrigerer Stufen durch Nachweis einer
höheren Stufe

Wenn Sie über einen offiziellen schriftlichen Nachweis für eine höhere Niveaustufe
verfügen, können Sie einen Antrag auf Anrechnung darunterliegender Stufen stellen
(Beispiel: Möglichkeit der Anrechnung von Türkisch 1 und Türkisch 2 bei vorliegendem
Nachweis für Türkisch 3).

4. Verfahren bei Fehlen eines offiziellen schriftlichen Nachweises

Ohne offiziellen schriftlichen Nachweis ist eine Anrechnung von Sprachkenntnissen nicht
möglich. Dies gilt auch für die Anrechnung muttersprachlicher Kenntnisse.

In den am Sprachenzentrum unterrichteten Sprachen besteht die Möglichkeit, bisher
nicht zertifizierte Sprachkenntnisse durch das Ablegen einer entsprechenden Klausur
überprüfen zu lassen. Aus der Gruppe der Partnersprachen ist dies in folgenden Sprachen
möglich:

https://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/DaF/Beratungsangebote/


Arabisch, Chinesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, 
Türkisch 

Auch in diesem Fall gibt es die Möglichkeit der Anrechnung darunterliegender Niveaustufen 
(vgl. oben Punkt 3). Über die Niveaus der unterschiedlichen Module und Prüfungen informieren 
Sie sich bitte in den Modulhandbüchern. 

Voraussetzung für die Teilnahme an einer Klausur im Sprachenzentrum ist, dass Sie sich im 
vorgesehenen Zeitraum in STUDIS für die Prüfung anmelden. Informationen zum Ablauf, zur 
Anmeldung und zu den Terminen für die jeweiligen Prüfungen finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.sz.uni-augsburg.de/studium/.  

Die Anrechnung von Fremdsprachen, die am Sprachenzentrum der Universität Augsburg 
nicht angeboten werden, ist ebenfalls möglich, sofern es sich um typische Migrantensprachen 
in Deutschland handelt (z. B. Polnisch). Voraussetzung ist auch hier die Vorlage eines offiziellen 
schriftlichen Nachweises über Ihre Sprachkenntnisse. Liegt Ihnen ein solcher Nachweis nicht 
vor, können Sie ihn beispielsweise durch die Teilnahme an einer entsprechenden Klausur an 
einer anderen Universität oder einer anderen externen Einrichtung erwerben. Bei 
Fragen wenden Sie sich bitte an den/die Ansprechpartner/in des Lehrstuhls DaZ/DaF 
https://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/DaF/Beratungsangebote/.  

5. Keine Anrechnung von Fremdsprachenkenntnissen bei ausländischen Studierenden im
Bachelorstudium DaZ/DaF

Ausländische Studierende der Fachrichtung DaZ/DaF im Bachelorstudium (Haupt- und
Nebenfach) können sich in den Sprachpraxismodulen keine Fremdsprachenkenntnisse (z. B.
ihrer Muttersprache) anrechnen lassen. Sie besuchen stattdessen Kurse in Deutsch als
Fremdsprache.

http://www.sz.uni-augsburg.de/studium/
https://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/germanistik/DaF/Beratungsangebote/


 

 

 

 

 

 

 

 

Erfassung von beruflichen Qualifikationen und / oder Auslandsaufenthalten 
aufgrund der gesetzlichen Anforderungen des Hochschulstatistikgesetzes 

Name, Vornamen  Matrikelnummer  

Ich bin nur in einem Studiengang an der Universität Augsburg immatrikuliert 

Ich bin in mehreren Studiengängen an der Universität Augsburg immatrikuliert, mein 
Anrechnungsantrag für im Ausland erbrachte Leistungen bezieht sich auf den Studiengang: 

Berufliche Qualifikationen 

Durch die Hochschule anerkannte ECTS-Punkte aufgrund vor Studienbeginn erworbener beruflicher 
Qualifikationen    

Auslandsaufenthalt 

nein 

ja (bitte folgende Felder vollständig ausfüllen) 

Staat 

Dauer des Aufenthaltes 

von    bis 

unter einem Monat 00 

1 bis unter 2 Monate 01 

2 bis unter 3 Monate 02 

3 bis unter 4 Monate 03 

4 bis unter 5 Monate 04 

5 bis unter 6 Monate 05 

6 und mehr Monate 06 

Art des Aufenthaltes 

Studium 01 

Praktikum 02 

Anderer studienbezogener Aufenthalt 03 

Art des Mobilitätsprogramms 

EU-Programm (EU-gefördert, z. B. Erasmus) 01 

Sonstiges mit öffentlichen Mitteln gefördertes Programm (z. B. institutionelle 
Partnerschaft , nicht EU-gefördert)  02 
Mit nicht-öffentlichen Mitteln finanziertes Programm 03 

Kein Programm, selbst organisiert 04 

Datum Unterschrift 
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